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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 01.04.2009

1.
Konjunkturprogramm II

a) Bildungspauschale

Beschlussfassung über energetische Sanierungen im Bereich Kindergarten 

b) Infrastrukturpauschale

Beschlussfassung über energetische Sanierungsmaßnahmen

BM Bachmann begrüßt zu diesem Thema Herrn Schuler vom Ingenieurbüro IBS. 

BM Bachmann erläutert die Aufteilung in Bildungspauschale und allgemeine Infrastrukturpauschale. Bedingung ist, dass die Maßnahmen zusätzlich sind bzw. nicht im Haushaltsplan 2009 stehen und keine Doppelförderung durch andere Zuschussformen entstehen.

Mit Schreiben vom 13.03.2009 vom Finanzministerium wurde die Gemeinde Freudental über die Höhe der zu erwartenden Bildungspauschale aus dem Konjunkturpaket II informiert; es kann mit ca. 49.000 € gerechnet werden (245 € je Schüler und jedes betreutes Kind in einer Kindertageseinrichtung). Zusammen mit dem vorgeschriebenem Eigenanteil von 25 % ergibt sich ein Investitionsbetrag von ca. 65.300 € für den Bereich Bildungsinfrastruktur. Gefördert werden in diesem Zusammenhang energetische Sanierungsmaßnahmen an Bildungseinrichtungen aller Art, welche die Anforderungen der neuesten Energieeinsparverordnung (ENEV) erfüllen. Insbesondere gehören hierzu Maßnahmen zur Verringerung von Transmissionswärmeverlusten z. B. durch die Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden, Fenstern, Dächern usw. Auch Teilmaßnahmen sind förderfähig.

Der Antrag auf die Bildungspauschale muss spätestens zum 20. April 2009 gestellt werden. Finanzschwache Gemeinden können zur Finanzierung Ihres Eigenanteils von 25 % (Kofinanzierung) an der Investition zusätzlich zum 20. April 2009 einen Antrag auf Zuschuss aus dem Ausgleichsstock stellen. 

BM Bachmann erläutert, dass die Gemeinde Freudental bei der Infrastrukturpauschale ca. 25.000 € (rund 10 € je Einwohner) erwarten kann. Zusammen mit den 25 % Eigenanteil der Gemeinde ergibt sich hier ein Investitionsbetrag von 33.500 €. Gefördert werden hier unter anderem auch energetische Sanierungsmaßnahmen innerhalb der sonstigen Infrastruktur. Förderfähig sind energetische Maßnahmen sowie Baumaßnahmen, die mit energetischen Sanierungen in einem engen Zusammenhang stehen.

Auch hier besteht die Möglichkeit einen zusätzlichen Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock für die Finanzierung des Eigenanteils zu stellen. Die Anträge müssen bis zum 20. April gestellt werden.

Der Bauausschuss empfiehlt hier folgende Investition in die sonstige Infrastruktur:

Im Feuerwehrgebäude werden die Nachtspeicheröfen ausgetauscht. Die Heizung erhält einen Anschluss an die Pelletheizung in der Grundschule. Die Kosten betragen nach einer vorläufigen Schätzung ca. 75.000 €.

Auf Anfrage bezüglich der Kofinanzierung erläutert die Verwaltung, dass die Zuführung zur allgemeinen Rücklage gesenkt wird. Es wird noch die Maisteuerschätzung abgewartet und danach erst der Nachtragshaushalt erstellt. Die Mittel aus dem Ausgleichsstock sind nicht sicher.

Aus der Mitte des Gemeinderats wird die Benachteiligung kleinerer finanzschwacher Kommunen beklagt.

BM Bachmann erläutert, dass das „Windhundprinzip“ politisch diskutiert wurde, aber die Einigung auf die Pauschalen für jede Kommune erfolgt ist.

Auf Nachfrage aus der Mitte des Gemeinderates bezüglich einer evtl. Rückforderung des Zuschusses erläutert BM Bachmann, dass die Kommune keine Nachweise für einen höheren Investitionsbetrag im Vergleich zu den Vorjahren erbringen muss. Allerdings ist das Land dazu verpflichtet und wenn es zu einer Rückforderung kommen würde, wären davon alle Kommunen betroffen. 

BM Bachmann stellt die neuesten Informationen über eine geplante Änderung des Artikels 104 Grundgesetz vor. Damit wären auch andere Maßnahmen als energetische möglich. BM Bachmann empfiehlt aber auf Grund der knappen Antragsfristen die im Bauausschuss beratenen Maßnahmen im Rahmen der Bildungspauschale wie folgt zu realisieren:

Im Kindergarten Rosenweg werden die Nachtspeicheröfen ersetzt. Die Heizung des Kindergartens Rosenweg wird an die Pelletheizung der Grundschule per Nahwärmeleitung angeschlossen. Die Kosten für den Austausch betragen ca. 30.000 €, für den Anschluss ca. 35.000 €, die Gesamtkosten belaufen sich mit 15 % Baunebenkosten auf ca. 75.000 €.

Der Folgebedarf eines neuen größeren Ölkessels in der Schule beträgt zusätzlich ca. 40.000 Euro.

Herr Schuler berichtet, dass die Einrichtungen seither elektrisch beheizt sind. Ein Anschluss an die Schule ist umweltfreundlicher und wirtschaftlicher, da Heizstrom sehr teuer ist. Durch die Förderung bietet sich nun die Möglichkeit der Modernisierung. Durch eine Heizpumpe kommt die Wärme von der Schule in den Kindergarten, die seitherige Kesselanlage reicht allerdings dafür nicht aus. Es wird in der Grundschule ein neuer Ölkessel (der alte ist 17 Jahre alt) benötigt. Damit kann auch das Feuerwehrgebäude mit einbezogen werden und dann wären alle kommunalen Gebäude durch die Wärmeleitung versorgt.

Auf Anfrage aus der Mitte des Gemeinderates nach der Lebenserwartung eines Heizkessels erläutert Herr Schuler, dass dieser eine Nutzungsdauer von 15 – 20 Jahre hat.

Aus der Mitte des Gemeinderates wird erläutert, dass beim damaligen Einbau der Pelletheizung in der Schule bereits an die Versorgung anderer Gebäude gedacht wurde. Nun ergibt sich hier die Gelegenheit, die Nachspeicheröfen zu ersetzen um eine Co²-freie Heizung zu erhalten.

Aus der Mitte des Gemeinderates wird angefragt, ob die Speicherkapazität der Pelletheizung ausreicht. Man wundert sich, dass noch nie über eine solartechnische Nutzung der Warmwasseraufbereitung im Kindergarten, der Schule und Feuerwehr nachgedacht wurde. Es wird der Einbau einer solaren Warmwasserzubereitungsanlage gefordert.

Herr Schuler erläutert, dass dies ein wichtiger Schritt ist. Er schätzt die Kosten auf ca. 10.000 €. Im Kindergarten ist dies vermutlich sinnvoll, aber bei der Feuerwehr gibt es nur eine sporadische Warmwasser-Nutzung.

Aus der Mitte des Gemeinderates wird bekräftigt, dass bei einer Sanierung auch gleich die solare Warmwasserzubereitung inbegriffen sein sollte.

BM Bachmann sagt zu, dass Herr Kerker vom Büro KMB die solare Nutzung auf dem Kindergartenflachdach prüfen wird.

Der Gemeinderat beschließt im Rahmen des Konjunkturprogramms II für die Bildungspauschale folgende Investition:

Im Kindergarten Rosenweg werden die Nachtspeicheröfen ersetzt und mit einer Wärmeleitung an die Pelletheizung der Grundschule angeschlossen (insgesamt ca. 74.750 €). Vorbehaltlich einer entsprechenden Prüfung wird eine solare Warmwasserzubereitung eingebaut. Der Ölkessel wird erneuert.

Die Verwaltung wird beauftragt bis zum 20.04.2009 die Bildungspauschale zu beantragen und für die Finanzierung des Eigenanteils einen Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock zu stellen.

Der Gemeinderat beschließt im Rahmen des Konjunkturprogramms II für die Infrastrukturpauschale folgende Investition:

Im Feuerwehrgebäude werden die Nachtspeicheröfen ersetzt. Die Heizung erhält einen Anschluss an die Pelletheizung in der Grundschule. Die Kosten betragen ca. 75.000 €. 

Die Verwaltung wird beauftragt bis zum 20.04.2009 die Infrastrukturpauschale zu beantragen und für die Finanzierung des Eigenanteils einen Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock zu stellen.

2.
Baugesuch zur Beratung

Antrag auf Baugenehmigung: Jägerstraße, Flst. 31/2

Abbruch Garage, Erweiterung des best. Wohnhauses mit Garage und Aufenthaltsraum

hier: Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens

Die Verwaltung erläutert, dass die Antragsteller die vorhandene Garage abbrechen und eine neue Garage mit anschließendem Hobbyraum und einem darüber liegenden Aufenthaltsraum und Dachterrasse errichten möchten. 

Vorgesehen ist, den Anbau als Flachdach zu errichten. 

Das Grundstück liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Die Zustimmungserklärung der Angrenzer wurde von den Bauherren eingeholt und liegt vor.

Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist (§ 31 Abs. 1 Baugesetzbuch). Die zum Abbruch vorgesehene Garage ist ein Flachdachbau und in der Umgebung sind auch vereinzelte Flachdächer vorhanden. Daher fügt sich das Vorhaben aus Sicht der Verwaltung in die Umgebungsbebauung ein.

Der Bauausschuss hat das Vorhaben zustimmend zur Kenntnis genommen und empfiehlt die Erteilung des Einvernehmens. 

Der Gemeinderat beschließt:

Die Gemeinde Freudental erteilt ihr Einvernehmen zu dem Antrag auf Baugenehmigung: Jägerstraße, Flst. Nr. 31/2, Abbruch Garage, Erweiterung des best. Wohnhauses mit Garage und Aufenthaltsraum.

3.
Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse
Beschluss aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 04.03.2009:

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Bauplätze Flst. Nr. 944 mit 536 m² und Flst. Nr. 1009 mit 564 m² an der Rotenbergstraße im Neubaugebiet Wolfsberg II zu verkaufen.

4.

Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes

Kindergarten Rosenweg:

BM Bachmann berichtet, dass Herr Kerker anlässlich einer Besichtigung im Kindergarten Rosenweg geraten hat, die Holzverschalungen in den Gruppenräumen untersuchen zu lassen. Das Ergebnis der Messung auf PCP und Formaldehyd lag unter dem Grenzwert, aber Lindan lag mit 14 mg/kg leicht über dem Grenzwert. Das Gesundheitsamt Ludwigsburg wurde eingeschaltet, hielt aber auf Grund des geringen Wertes keine dringenden Maßnahmen für erforderlich. Trotzdem hat die Verwaltung eine Raumluftuntersuchung veranlasst und wird nun in den Osterferien die Holzverschalung vorsorglich komplett entfernen. Laut Angebot wird dies ca. 1.300 € kosten, zusätzlich kommen noch die Malerkosten dazu. Anschließend wird nochmals eine Raumluftuntersuchung durchgeführt. Der Kindergarten und der Elternbeirat wurden sofort informiert und in die Gespräche mit einbezogen; beide begrüßen die Entfernung der Holzverschalung.

Wahlen:

BM Bachmann informiert, dass die erste Sitzung des Wahlausschusses am 14.04.2009 stattfinden wird.

Die erste konstituierende Sitzung des neu gewählten Gemeinderates wird am 16.09.2009 stattfinden.

Straßenausbau/Kanalsanierung:

Die Verwaltung berichtet über die Kanal- und Straßensanierung in der Strombergstraße, im Teilbereich zwischen Gaisgraben und Irwin-Stein-Weg: In diesem Bereich wird der Kanal aufdimensioniert und die gesamte Straße saniert. Der vorhandene Asphalt wurde im Bereich der Kanaltrasse abgefräst und es wurde ersichtlich, dass nahezu kein Unterbau vorhanden ist. 

Herr Irmscher legte deshalb der Verwaltung drei Varianten vor, wie weiter vorgegangen werden kann:

Variante 1: Die Deckschicht wird 4 cm abgefräst und ein neuer Asphaltfeinbelag aufgebracht. Diese Leistung ist ausgeschrieben und würde keine Mehrkosten verursachen. 

Variante 2: Der Straßenabschnitt wird DIN-gerecht ausgebaut und mit einem entsprechenden Unterbau versehen. Diese Maßnahme würde Mehrkosten von ca. 21.000 € (brutto) verursachen.

Variante 3 ist eine Mischung aus den erstgenannten Varianten. Hier wird vorgeschlagen, unter einer Asphaltschicht mit 4 cm Stärke auch noch 10 cm bituminöse Tragschicht neu einzubauen. Diese Variante würde Mehrkosten von 8.000 € (brutto) verursachen.

Bei allen Varianten wird der Bereich über der Kanaltrasse DIN-gerecht mit 46 cm kombinierter Frostschutztragschicht, 10 cm bituminöser Tragschicht und 4 cm Asphaltbetonschicht ausgebaut.

BM Bachmann ergänzt, dass Herr Irmscher zuerst den Vollausbau empfohlen hat, aber auf Grund der Kosten die Variante 1 empfiehlt.

Aus der Mitte des Gemeinderats werden für die Schäden die Langholzfahrzeuge verantwortlich gemacht, genauso wie in anderen Bereichen der Strombergstraße. Der Gemeinderat empfiehlt eine Sperrung dieser Straßen für schwere Fahrzeuge und Umleitung über die Gartenstraße.

BM Bachmann informiert, dass darüber die Gemeinde nicht allein entscheiden kann. Dieser Punkt wird in die nächste Verkehrsschau mit aufgenommen. 

Die Verwaltung erläutert, dass bei der Variante 3 vorgesehen ist, unter dem 4 cm starken Asphaltfeinbelag noch 10 cm bitumiöse Tragschicht einzubauen. Aus der Mitte des Gemeinderates wird ergänzt, dass die Ursache vermutlich an der geologischen Zusammensetzung der Boden liegt und dadurch Spurrillen in der Straße entstehen. Es wird betont, dass man dem Rat des Ingenieurs vertraue. Außerdem wird aus der Mitte des Gemeinderats bemerkt, dass man die komplette Strombergstraße richten müsse.

Aus der Mitte des Gemeinderates wird die Vertagung der Beratung vorgeschlagen, da es kein offizieller Tagesordnungspunkt ist. Frau Bachmann erwidert, dass die Straße jetzt offen ist und die Situation erst kurzfristig bekannt geworden sei. Es müsste sofort entschieden werden, da die Firma weiterarbeiten muss. BM Bachmann fragt nach dem Stimmungsbild, dabei entscheidet sich die Mehrheit des Gemeinderates für die Variante 1.

Weitere Straßensanierungen 
Die Verwaltung erläutert, dass im Haushaltsplan 40.000 € für Straßensanierungen veranschlagt wurden. Vergeben wurden an die Fa. Keylerleber Leistungen im Umfang von 21.065,65 €. Für die Palisadensanierung im Amselweg wurden 6.000 € angesetzt. D.h. für die Straßensanierungen sind noch ca. 13.000 € verfügbare Mittel vorhanden. Es wird vorgeschlagen, für die Folgejahre vorgesehene Maßnahmen vorzuziehen. Dies betrifft die Sanierung der Einlaufschächte im Bereich Gehweg Schwalbenstraße / Taubenstraße in Richtung Bietigheimer Straße welche mit ca. 4.500 € veranschlagt ist und für 2010 vorgesehen war. Für 2011 war die Sanierung des Gehwegs Taubenstraße 40 (Kindergarten) für ca. 5.000 € vorgesehen. Diese Maßnahmen könnten noch 2009 durchgeführt werden. Mit den voraussichtlich verbleibenden Mitteln in Höhe von 3.500 € könnte der Gehweg Bergstraße (Antrag eines Bürgers) oder eine punktuelle Sanierung des Stutenwegs vorgenommen werden. Der Vollausbau des Stutenwegs wurde vom Ingenieurbüro auf 40.000 € geschätzt.

Aus der Mitte des Gemeinderates wird eingewendet, dass der Stutenweg keine Gemeindestraße ist und über die Landesförderung „Feldwegprogramm“ saniert werden soll.

BM Bachmann fragt an, ob der Gehweg Bergstraße gerichtet werden soll.

Aus der Mitte des Gemeinderates wird erwidert, dass dieser Gehweg nicht benützt wird. Es wird daher das Vorziehen einer weiteren Maßnahme aus der Prioritätenliste vorgeschlagen.

BM Bachmann stellt fest, dass die freien Mittel für die nächste Maßnahme auf der Prioritätenliste verwendet werden. Im Ergebnis spricht sich der Gemeinderat für das Vorziehen der Einlaufschächte (Schwalbenstraße / Taubenstraße) und die Sanierung des Gehwegs Taubenstraße sowie evtl. eine weitere Maßnahme aus der Prioritätenliste aus.

Linksabbiegespur Wolfsberg I

Die Verwaltung erläutert, dass die Gewährleistung für die Linksabbiegespur „Wolfsberg I“ zum 28.04.2009 ausläuft und fragt, ob dem Gemeinderat Mängel bekannt sind.

Aus den Reihen der Gemeinderäte sind keine Mängel bekannt.

Schilder „Beseitigung von Hundekot“

Die Verwaltung berichtet, dass die Gemeindeverwaltung Schilder für die Hundehalter bestellt hat. Die Aufstellorte sollen noch mit weiteren Abfalleimern ergänzt werden. 
Frau Bachmann ergänzt, dass die Schilder in den Bereichen Grävenitz-Weg, am Stutenweg, am Bach und an der Bietigheimer Straße aufgestellt werden. Obwohl Berichten anderer Gemeinden zu Folge die Aufstellung von Behältern mit Abfall-Tüten eher ergebnislos waren, wird ein Modellversuch ausprobiert.

Anfragen aus dem Gemeinderat

Aus der Mitte des Gemeinderates wird an eine Verkehrsschau vor 2 Jahren erinnert, bei der ein Straßenschild mit „Vorfahrt achten“ an der Brücke Bachstraße aufgestellt wurde. Es wird berichtet, dass jugendliche Fahrradfahrer aus dem Neubaugebiet mit Schwung auf die Seestraße fahren. Diese sollten abgebremst werden. Auf der gegenüberliegenden Seite würden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich parken. 

BM Bachmann wird die Straßenverkehrsbehörde nochmals auf diese Situation ansprechen und ggfs. in der Verkehrsschau behandeln.

Aus der Mitte des Gemeinderates wird erwähnt, dass man über Geländer mehrfach diskutiert und sich dann dagegen ausgesprochen hat, da ansonsten die Elektromobile nicht mehr durchfahren könnten.

Aus der Mitte des Gemeinderates wird an die/den deutschen Jugendmeister im Friesbee erinnert.

BM Bachmann erläutert, dass eine Ausschreibung von Ehrungen im Mitteilungsblatt vorgesehen sei.

